
ZUGANG UND ÄNDERUNG. 
Einzelpersonen angemessenen Zugang zu personenbezogenen 

Daten und angemessene Möglichkeit zur Korrektur oder 

Änderung bieten.
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RECHENSCHAFTSPFLICHT.
Verantwortung für Einhaltung, Überwachung, Prüfung und 

Dokumentation geltender Datenschutzbestimmungen. 

Rollen und Verantwortlichkeiten Mitarbeitender und 

Auftragnehmer für personenbezogene Daten klar definieren 

und entsprechende Schulungen anbieten.
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BEFUGNIS.
Personenbezogene Daten nur dann erstellen, sammeln, verwenden, verarbeiten, 

speichern, aufbewahren, verbreiten oder offenlegen, wenn 

Befugnis dazu besteht und in entsprechender Mitteilung angeben wird.
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MINIMIERUNG.
Nur solche personenbezogenen Daten erstellen, sammeln, verwenden, verarbeiten, 

speichern, aufbewahren, verbreiten oder offenlegen, 

die direkt relevant und notwendig sind, um einen gesetzlich genehmigten Zweck zu erfüllen, 

und nur so lange aufbewahren, wie es für die Erfüllung des Zwecks erforderlich ist.
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QUALITÄT UND INTEGRITÄT. 
Personenbezogene Daten mit solcher Genauigkeit, Relevanz, Aktualität und 

Vollständigkeit erstellen, erheben, verwenden, verarbeiten, speichern, pflegen, 

verbreiten oder offenlegen, wie es vernünftigerweise erforderlich ist, 

um die Fairness gegenüber dem Einzelnen zu gewährleisten.
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BETEILIGUNG DES EINZELNEN. 
Den Einzelnen in den Prozess der Verwendung von personenbezogenen Daten einbeziehen und, 

wenn möglich, die Zustimmung des Einzelnen zur Erstellung, Erhebung, Verwendung, Verarbeitung, 

Speicherung, Pflege, Verbreitung oder Offenlegung von personenbezogenen Daten einholen. 

Verfahren zur Annahme und Bearbeitung von Beschwerden und Anfragen zum Datenschutz 

einrichten.
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ZWECKBESTIMMUNG UND NUTZUNGSBESCHRÄNKUNG. 
Spezifischen Zweck, für den personenbezogene Daten gesammelt werden, mitteilen und nur für 

Zweck verwenden, verarbeiten, speichern, aufbewahren, verbreiten oder offenlegen, 

welcher in der Mitteilung erläutert wird oder der anderweitig rechtlich zulässig ist.
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SICHERHEIT. 
Verwaltungstechnische, technische und physische Sicherheitsvorkehrungen 

zum Schutz von personenbezogenen Daten treffen, 

die dem Risiko und dem Ausmaß des Schadens entsprechen, 

der sich aus unbefugtem Zugriff, Nutzung, Änderung, Verlust, Zerstörung, Verbreitung oder 

Offenlegung ergeben würde.
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TRANSPARENZ.
Informationspolitik und -praktiken in Bezug auf personenbezogene Daten transparent machen 

und klare und zugängliche Informationen über deren Erstellung, Erhebung, Verwendung, 

Verarbeitung, Speicherung, Pflege, Verbreitung und Offenlegung bereitstellen.
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